


TIBOR SCHOL TZ 

Naturalexekution in skandinavischen Rechten 



Schriften zum Internationalen Recht 

Band 70 



Naturalexekution in 
skandinavischen Rechten 

Von 

Tibor Scholtz 

Duncker & Humblot · Berlin 



Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 

Scholtz, Tibor: 
Naturalexekution in skandinavischen Rechten I von 
Tibor Scholtz.- Berlin : Duncker und Humblot, 1995 

(Schriften zum internationalen Recht ; Bd. 70) 
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1992/93 
ISBN 3-428-08127-7 

NE:GT 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1995 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 
Fotoprint: Color-Druck Dorfi GmbH, Berlin 

Printed in Germany 
ISSN 0720-7646 

ISBN 3-428-08127-7 

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier 
gemäß der ANSI-Nonn für Bibliotheken 
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Vorwort 

Diese Arbeit lag der Juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität 
zu Tübingen im Wintersemester 1992/93 als Dissertation vor. 

Für die Drucklegung wurden manche Passagen geringfügig verändert, eini-
ge Stellen aktualisiert. Letzteres dient der Berücksichtigung einer zum 
01.09.1993 in Kraft getretenen Neufassung der Vorschriften gerade über die 
Naturalexekution im dänischen Prozeßgesetz. Doch führte jene Änderung 
kaum einmal einen Wechsel im Rechtsinhalt herbei. Vielmehr wurden Para-
graphennummern geändert und klarstellende Neuformulierungen unternom-
men, weshalb die ältere Gesetzesfassung und Literatur zu ihr weiterer Be-
achtung wert ist. 

Die Arbeit hat so - was die nordischen Rechte anlangt - den Stand vom 
September 1993 erreicht; Literatur über das deutsche Recht fand bis Som-
mer 1993 Berücksichtigung. 

Allzu groß ist die Dankesschuld, um mich ihr an dieser Stelle entledigen 
zu können. Für viele anregende Unterhaltungen über Themen der Arbeit 
danke ich hier den Herren Profs. Bernhard Gomard (Universität Kopenha-
gen), Torgny Hästad (Universität Uppsala), Per Henrik Lindbiom (Universi-
tät Uppsala), Erkki Havansi (Universität Helsinki) sowie Erkki Hallo (Tech-
nische Universität Helsinki). Wertvolle Eindrücke davon, wie das dänische 
Recht eigentlich "funktioniert", vermittelten mir aus der Praxis die Richter 
am 0stre Landsret (Östliches Landgericht) in Kopenhagen A. F. Wehner, 
Dalgas Rasmussen und Morving. Der nie ermüdenden Aufmerksamkeit des 
Personals an den zahlreichen Bibliotheken, im In- und Ausland, welche ich 
bis in die entlegensten Kammern durchforsten durfte, gedenke ich mit be-
sonderem Dank. Entscheidend gefördert wurde der Fortgang der Arbeit 
schließlich durch meinen Lehrer, Herrn Professor Dr. Egbert Peters, indem 
er mir den größtmöglichen Freiraum für meine Ausflüge in die nordischen 
Rechtskreise schaffte. 

Lillehammer, im Februar 1994 T. Scholtz 
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Vorbemerkungen 

Es soll gezeigt werden, in welcher Weise skandinavische Rechte1 Natural-
leistungen exequiren2• Dabei ist zu beachten 

1. Bedeutsamer als zu erwarten ist auch im Vollstreckungsrecht (und 
nicht nur im Bereich der Regelungen über das Erkenntnisverfahren) der An-
teil von Elementen des "formalisierten" Prozeßrechtes3• Auf die hierbei auf-
tretende besondere Schwierigkeit des Rechtsvergleiches hat Rudolf Bruns 
hingewiesen4 , indem ihm zufolge die wahrgenommene "Formenwillkür" zu-
erst eine "Reduktion auf die Gemeinsamkeiten" abverlangt5, bevor die Ver-
gleichung begonnen werden kann. Der Verfasser ist der Ansicht, daß es 
noch einen anderen Weg gibt, der das Verständnis fördert und zudem insbe-
sondere für das Exekutionsrecht paßt: dies ist die Berücksichtigung von 
Aspekten des sogenannten materiellen Rechts; und dem Gegenstand der Ar-
beit ist sie besonders angemessen, da die Realisierung eines Anspruches 

mit diesen sind die Rechtsordnungen von Dänemark, Norwegen, Schweden und Finn-
land gemeint Für die Bezeichnung der vier Länder gebraucht der Verfasser das Wort Skandi· 
navien - was freilich andernorts unüblich ist (der Geograph rechnet Dänemark noch nicht dazu; 
Finnen sehen sich ihrer sprachlichen wie ethnologischen Vorzüglichkeit wegen nicht stets als 
Skandinavier; und !stand gehört Halldor Laxness ungeachtet dazu · mangels Masse hat es nur 
im juristischen Fach außer Betracht zu bleiben). 

2 "lndividualvollstreckung" wird nicht benutzt, weil auch die Exekution wegen Geldfor-
derungen einen bestimmten Gegenstand erfaßt (die gesam1e Einzelzwangsvollslreckung ist "in· 
dividuell"); nur der Bestimmungszeitpunkt ist verschieden: der Naturalleistungsschuldner ver-
mag schon dem Vollstreckungstitel alles zu entnehmen, doch ist dies bereits im Erkenntnisver-
fahren (resp. im Inhalt des zu vollstreckenden Anspruches) begründet, Individuai-"Voll-
streckung" deshalb unpassend. 

3 die Benennung eines Sachverhaltes, den Rudolf Bruns beschrieben hat (Beitrag zu der 
Festschrift für Eduard Bötticher 1969: "Streifzüge durch die schwedische Rechtskraftlehre. Ein 
Vergleich mit E. Böttichers Beitrag zur aktuellen deutschen Rechtskraftauffassung."); gemeint 
sind Kategorien des Verfahrensrechtes, welche völlig in das Belieben der (nationalen Rechts-) 
Form gestellt und deshalb einer allgemeinen Prozeßlehre unzugänglich sind. Für unsere Arbeit 
sind davon so wichtige Begriffe wie Rechtskraft, Rechtsmittel, Gerichtsvollzieher und Voll-
streckungsverfahren betroffen. 

• an der in FN 3 genannten Stelle. Behandel1 wird die Rechtskraft, doch zu Beginn sie-
hende Überlegungen haben grundsätzliche Bedeutung und jene Formalisierung macht vor dem 
Exekutionsrecht nicht halt. 

alles auf Seite 78 seiner Abhandlung (mit dem durchaus beachtenswerten Hinweis in 
FN 5, "der legendäre Uhrensaal Kaiser Karls des Fünften") 
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durch Exekution (das Ausmaß zugelassener Vollstreckung wie die Art und 
Weise) nur in enger Anlehnung an Vorschriften aus Schuld- und Sachen-
recht verstanden werden kann6• Die Scheidung zwischen Regeln materiellen 
und prozessualen Inhalts ist in Deutschland noch gängiger als in Skandina-
vien7, wo beide Normbereiche zusammen in einem Lehrbuch Behandlung 
finden können und der schwedische Rechtswissenschaftler Karl 0/ivecrona 
von "de civilrättsliga reglerna med beaktande ... av exekutionsförfarandets 
natur"8 spricht. Deshalb geschah die Auswahl von Schwerpunkten nach dem 
Kriterium der Ergiebigkeit für beide Rechtsgebiete. 

2. Die Verbundenheit von materiellem Recht und Prozeßrecht findet außer 
in der soeben genannten allgemeinen W eise9 noch unter einem anderen 
Blickwinkel Beachtung: Möglichkeiten der Naturalexekution würden den In-
halt der Obligation beeinflussen10 und selber zentrale Probleme des allge-
meinen Schuldrechts aufwerfen11• Dazu paßt, daß die Exequirung jeden 

zum Beispiel kann die Herausgabevollstreckung der Verwirklichung "sachenrechtlicher" 
Positionen dienen (insbesondere auch gegenüber Gläubigern des Herausgabeschuldners) und 
deren Ausgestaltung markiert Möglichkeiten des Exekutionsverfahrens; für den Eigentums-
schutz (in bezug auf Fahrnis) Ljungman, 18-20 

7 wo man sehr pragmatisches Denken schätzt und der Bildung von Rechtsbereichen resp. 
einer Trennung nach Fachgebieten geringeren Raum gibt; in größerem Zusammenhang hierüber 
Björne, 260, unter Hinweis auf den schwedischen Rechtsphilosophen Hagerup: die Nützlichkeit 
eines Systems, nicht die Konstruierbarkeit der Rechtsregeln wie Rechtsinstitute (und damit die 
Geschlossenheit eines Rechtsgebiets) sei das Abmachende. Die Konstruktion erzeugt keine 
neuen Rechtsregeln, sondern dient nur der Rechtssicherheit (dies stellt Björne unter einen et-
was übertriebenen Gegensatz zwischen nordischem Systemrealismus und deutscher System-
metaphysik). 

• "zivilrechtlichen Regeln unter gleichzeitiger Beachtung der Natur des Exekutionsverfah-
rens" (Zitat aus Domen i tvistemäl, 179). Zu Ersterem: die Regeln des Exekutionsrechtes be-
handelt beispielsweise Knut Rodhe in seinen Lehrbüchern über das schwedische Schuldrecht 
oder Torgny Hästad (Schweden) in seiner Darstellung des Sachenrechts; umgekehrt geht 
Bernhard Gomard (Dänemark) bei Schilderung des Vollstreckungsrechtes auf Fragen aus dem 
materiellen Recht ein; über die Nützlichkeit einer gemeinsamen Behandlung beider Sphären 
ders. UfR 1959, B 197. 

aus der Literatur seien nur genannt Adlercreutz SvJT 91, 446 (notwendige Berücksichti-
gung der Vertragstypen); Jergensen Afh. 35 (= UfR 62, B 178: gleichartige Verhältnisse vor 
Inkraftsetzung des heutigen Prozeßgesetzes in Dänemark ein intimer Zusammenhang) und fer-
ner Afh. 22 (= UfR 62. B 172): Se!vig AfS 62. 556; und endlich Taxell, 186 ("Materiella och 
processuella faktorer framträder som olika sidor av samma problem" = "Materielle und prozes-
suale Faktoren treten hervor als ungleiche Seiten des gleichen Problems"). Unlängst im 
deutschsprachigen Raum Zöllner AcP 190. Band (1990), 471 -495 (von der Sonderung beider 
Ebenen wie ihren Nachteilen) 

10 so Ljungman, I und Selvig AfS 62, 554 
11 diese Bedeutung des Vollstreckungsrechtes hebt insbesondere Selvig AfS 62, 556 und 

559, hervor. Die Behandlung eines Anspruchs durch das Vollstreckungsrecht gibt auch Auf-
schluß über die ihm von der Rechtsordnung entgegengebrachte "Wertschätzung" - nach Selvig 
bedeutet das nicht weniger als die Klärung des Inhalts (schuld)rechtlicher Bindungen unabhän-
gig vom Verhalten der sie ins Leben rufenden Parteien (übertrieben nach meiner Ansicht, denn 
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Anspruches den Grundsatz "pacta sunt servanda" befördert (also das Prozeß-
recht die Wirksamkeit des Schuldrechtes beeinflußt), während umgekehrt die 
schuldrechtliche Bindung nicht bestimmt, welche Mittel der Gläubiger zur 
Durchsetzung seines Rechtes haben soll12. Doch Gegenstand der Arbeit 
sind Existenz und Funktion von Naturalexekutionen in Abhängigkeit von 
ihrem materiellrechtlichen Umfeld13• 

3. Skandinavische Autoren zeigen die Neigung, Rechtsfragen mit Erwä-
gungen zur Gesellschaftspolitik zu verknüpfen. Dabei geht es pauschal um 
die Relativität der Gültigkeit von Ansprüchen als Ergebnis politischer Ziel-
setzungen14; sodann konkreter um die Absage an effektive Zwangsmittel, 
wenn die Erfüllungspflicht wegen Interessen der Gemeinschaft eingeschränkt 
wird15. Für den Vollstreckungszwang sollen sprechen die vorbeugende Be-
einflussung potentieller Schuldner sowie eine den Geltungsanspruch der 
Rechtsnormen stützende Wirkung16. 

4. Außer den gerade angegebenen mehr rechtspolitischen Gesichtspunkten 
wird gegen die Exequirung von Naturalleistungen das Bedenken von einer 
unziemlichen Freiheitsbeschränkung vorgetragen17. Zudem sei (unter Beru-
fung auf "überobligationsmäßige Schwierigkeiten" im Verständnis von 
Philipp Heck18) eine (ökonomische) Opfergrenze auszumachen, über die ein 

es geht nur um die Intensität der Pflichtbindung und nicht um die Bedeutung der Pflicht selber: 
nicht den Anspruch, sondern nur seine Durchführung betrifft das Exekutionsrecht). 

12 vergleiche dazu Jorgensen Afh. 22 (= UfR 62. B 172) sowie 35 (= 178) und 
Hellner/Ramberg, 119. Wie sich Ursache und Wirkung zu verteilen haben, läßt sich fragen: 
sollen materielle Regeln prozessualen Offerten des Gesetzgebers folgen? 

u Womit die Frage zu FN 12 verneint und der Vorrang des materiellen Rechts bejaht 
wird, in Anlehnung an die Formulierung bei Ljungman, 2. Überzogen aber Jorgensen Afh. 23 
(= UfR 62, B 172) und Rodhe Obligationsrätt, 172 (Naturalexekutionen als Sanktionen gegen 
die Leistungsstörung "Verletzung einer Naturalleistungspflicht", d.h. als Leistungsstörungsrecht) 

14 resp. um die Rechtsentwicklung als Teil des gesellschaftlichen Wandels; davon 
Jorgensen Afh. 22 und besonders 9 (= UfR 62, B 172 und 165 unten bis 166 oben) unter Beru-
fung auf rechtsvergleichende und historische Betrachtungen; ferner Ulosotto-Pylkkänen, 50 

" Der Verzicht auf Realisierung einer Leistung kommt auch dem Schuldner zupaß, doch 
geht es hier tatsächlich um Belange der Allgemeinheit; besonders deutlich Rodhe Obligation, 
382: "Exekution bör vara utesluten, om dess genomförande skulle medföra en ur samhällets 
synpunkt olämplig värdeförstöring. Man glider härmed över frän omtanke om gäldenären till 
omtanke om samhället säsom totalitet." ("Exekution muß ausgeschlossen sein, wenn ihre 
Durchführung eine aus Sicht der Gesellschaft unangemessene Wertzernichtung mitführen wür-
de. Man gelangt hiermit hinüber von Sorge für den Schuldner zu Umsicht für die Gesellschaft 
als Totalität."); außerdem Jorgensen Afh. 23 (= UfR 62, B 172) 

16 über die (zweifelhafte) Präventionswirkung bereits Ekelöf, 84; ferner Jorgensen Afh. 22 
wie 35 (= UfR 62, B 172 und 178); Rodhe Obligation, 373 

17 bei Rodhe Obligationsrätt, 172 und 178; eingehend schon Ekelöf. 156ff., und noch 
Taxell, 191f. 

18 "Grundriß des Schuldrechts", 85 bis 89 (§ 28 "Aufwandspflicht und Opfergrenze", vor 
allem 86 und 88) 


